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(54) STECKBARE GERÄTEKOMBINATION

(57) Dargestellt und beschrieben ist eine steckbare
Gerätekombination zum Schutz eines elektrischen Net-
zes vor Überspannungen oder Überströmen, mit einem
Gerätesockel (1) und mindestens einem auf den Gerä-
tesockel (1) aufsteckbaren Steckmodul (2), wobei der
Gerätesockel (1) ein Grundgehäuse (3) mit einer Aus-
nehmung (4) zur Aufnahme des Steckmoduls (2), An-
schlussklemmen für die Leiter des zu schützenden Net-
zes und mit den Anschlussklemmen verbundene Steck-
kontakte aufweist, und wobei das Steckmodul (2) ein Ste-
ckergehäuse (5), ein in dem Steckergehäuse (5) ange-
ordnetes Schutzelement, insbesondere einen Blitz-
strom- und/oder Überspannungsableiter, und zu den
Steckkontakten korrespondierende Anschlusssteckkon-
takte, die mit dem Schutzelement elektrisch leitend ver-
bunden sind, aufweist.

Bei der erfindungsgemäßen Gerätekombination ist
eine Entriegelung und ein Austauschen des Steckmo-
duls (2) für den Anwender dadurch besonders einfach
und komfortabel durchführbar, dass an mindestens einer

die Ausnehmung (4) begrenzenden Wand (6) des Gerä-
tesockels (1) ein federnder Rastarm (7) ausgebildet ist,
der sich in Richtung der Grundfläche (8) der Ausneh-
mung (4) erstreckt, dass in mindestens einer Stirnseite
(9) des Steckergehäuses (5) eine Rastausnehmung (10)
ausgebildet ist, und dass an der mindestens einen Stirn-
seite (9) des Steckergehäuses (7) ein Entriegelungsele-
ment (12) verschiebbar angeordnet ist, wobei im voll-
ständig eingesteckten Zustand des Steckmoduls (2) in
die Ausnehmung (4) der Rastarm (7) in einer ersten, un-
teren Position des Entriegelungselements (12) nicht aus-
gelenkt ist, so dass das freie Ende (11) des Rastarms
(7) in die Rastausnehmung (10) eingreift, während der
Rastarm (7) in einer zweiten, oberen Position des Ent-
riegelungselements (12) so ausgelenkt ist, dass das freie
Ende (11) des Rastarms (7) nicht in die Rastausnehmung
(10) hineinragt.
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